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DIE  BUNDESMINISTERIN 
           FÜR  JUSTIZ 

BMJ-Pr7000/0160-Pr 1/2008 

 

An die 

 Frau Präsidentin des Nationalrates 

  W i e n 

 

zur Zahl 4837/J-NR/2008 

 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein und weitere 

Abgeordnete haben an mich eine schriftliche Anfrage betreffend „Kosten der 

Substitutionsbehandlung in Haftanstalten“ gerichtet. 

Ich beantworte diese Anfrage wie folgt: 

Bei der Behandlung suchtkranker Häftlinge beachtet die Justizverwaltung – wie auch 

in der allgemeinmedizinischen Versorgung – das Äquivalenzprinzip, d. h., dass die 

Häftlinge im Falle einer Erkrankung den Anspruch auf die gleiche medizinische 

Behandlung haben, wie wenn sie in Freiheit wären. Die Verschreibung von 

Medikamenten ist ausschließlich Angelegenheit des behandelnden (Fach-)Arztes 

und fällt in seine alleinige Verantwortung. Die Justizverwaltung macht dabei keine 
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administrativen oder aufsichtsbehördlichen Vorgaben oder gar Selektionen, welchem 

Patienten welche Behandlung zuteil wird oder wem sie (aus Kostengründen) 

verwehrt wird.  Dies betrifft ebenso die Verschreibung von Substitutionspräparaten, 

die im überwiegenden Maße und vor allem in größeren Justizanstalten (insbes. in 

den Justizanstalten Stein und Wien-Josefstadt) von Fachärzten für Psychiatrie, die 

langjährige Erfahrung in der Behandlung Suchtkranker besitzen, durchgeführt wird. 

Im „Bericht zur Drogensituation 2007“ der „Gesundheit Österreich GmbH“ (ÖBIG) 

wird auf Seite 40 angeführt, dass österreichweit  38% der Substituierten mit 

Methadon, 31% mit retardierten Morphinen, 30% mit Buprenorphin und 1% mit 

Codein behandelt werden. Somit spiegelt die Substitutionsbehandlung in den 

österreichischen Gefängnissen die Realität außerhalb der Gefängnisse wieder. 

Eine im Mai 2008 abgeschlossene Untersuchung über die „Substitutionsbehandlung 

im österreichischen Strafvollzug“ durch die Schweizer Haus Hadersdorf GmbH 

Drogeneinrichtung ist zur zusätzlichen Information angeschlossen. 

Zu 1: 
Die Kosten der Substitutionsbehandlung pro Patient(in) im österreichischen 

Strafvollzug betrugen im Jahr 2007:  

 

 2007
 
Methadon 960,87 Euro
Substitol 3.111,32 Euro
Subutex 2.406,19 Euro
andere 1.321,40 Euro
  
Durchschnitt: 1.951,26 Euro

 

Zu 2: 
Die Gesamtkosten für die Substitutionsmittel aller österreichischen Justizanstalten 

betrugen im Jahr 2007 1.381.489,15 Euro. 

 
Die Kostenentwicklung von 2005 bis 2007 stellt sich wie folgt dar: 

 2005 2006 2007
Gesamtausgaben 741.964,47 Euro 1.156.337,91 Euro 1.381.489,15 Euro
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Darstellung der 

Kostenentwicklung von 2005 bis 2007  
(Diagramm – Gesamtausgaben) 

 
 

Gesamtausgaben für Subtitutionsmittel in Euro von 2005 bis 2007
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Gesamtausgaben 741.964,47€ 1.156.337,91€ 1.381.489,15€

Steigerung in % seit 2005 100% 56% 86%
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Kostenentwicklung nach Substitutionssubstanzen von 2005 bis 2007 
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Methadon 275.251,48€ 315.030,82€ 319.969,66€
Substitol 346.902,58€ 663.829,99€ 793.387,55€

Subutex 96.591,48€ 144.710,18€ 243.025,32€

andere 23.218,93€ 32.766,92€ 25.106,62€

2005 2006 2007
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Zu 3: 
Für das Jahr 2008 wird für die Substitutionssubstanzen mit einer Verringerung der 

Ausgaben um ca. 20% gegenüber 2007 gerechnet. Der Grund dafür ist das kürzlich 

abgeschlossene Ausschreibungsverfahren der Bundesbeschaffung GmbH, nach 

dem in den Verhandlungen mit den Pharma-Firmen eine Preisreduktion bis zu 50% 

auf die Substanzen Substitol, Mundidol und Subutex erreicht werden konnte. 

 

Zu 4: 
Im Juli 2008 befanden sich österreichweit insgesamt 708 Insassen in der 

Substitutionsbehandlung. 

 Insassen
Methadon 333
Substitol 255
Subutex 101
andere 19
Summe: 708

 

Zu 5: 
In den österreichischen Justizanstalten werden Substitutionspatienten mit den 

Medikamenten Methadon, Substitol, Subutex sowie in geringerer Zahl mit den 

Medikamenten Compensan, Morapide, Mundidol, Concerta, Codidol, Suboxene, 

Oxycontin und Ritalin behandelt. 

Zu 6: 
Über Einzelpreise kann keine Auskunft erteilt werden, weil die Kosten von den vom 

Arzt verordneten Mengen abhängig ist. Zu Ausgaben pro Substitutionssubstanz wird 

auf die Beantwortung der Frage 2 hingewiesen. 

Zu 7: 
Die Gesamtkosten für die gesamte medizinische Versorgung innerhalb der 

Justizanstalten betragen für das Jahr 2007  7,184.276,92 Euro. 
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Die Kostenentwicklung von 2004 bis 2007 für Medikamente in den Justizanstalten 

stellt sich wie folgt dar: 

 
 2004 2005 2006 2007
Medikamente 4.814.700,26 € 4.815.896,39 € 6.350.408,74 € 7.184.276,92 €
Steigg. z. Vorjahr in %  100% 0,02% 31,86% 13,13%

 
 

Entwicklung der Gesamtkosten österreichweit  für 
Medikamente von 2004 bis 2007
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Medikamente 4.814.700,26€ 4.815.896,39€ 6.350.408,74€ 7.184.276,92€

Steig z Vorjahr in % 100 0,02 31,86 13,13

2004 2005 2006 2007

 
 

 

Zu 8 bis 10: 
Dazu liegen mir keine Zahlen bzw. Statistiken vor. 

. August 2008 

(Dr. Maria Berger) 
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